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Die Lohnbewegungen der schweizerischen

Gewerkschaften im Jahre 1915.

Der Krieg hat anfänglich so ziemlich die
gesamte Tätigkeit der Gewerkschaften, soweit es
sich um die Verbesserung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen handelt, und das ist ja ihr Hauptzweck,

stillgelegt. Wo am 1. August noch
Bewegungen im Gange waren, mussten sie
abgebrochen werden. Nicht etwa des « Burgfriedens »

oder der Union sacree wegen. Weder die Gewerkschaften

noch die Unternehmer empfanden hierfür
ein Bedürfnis. Die Bewegungen hoben sich

ganz von selber auf, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil der ganze Apparat der industriellen
und gewerblichen Tätigkeit mit einemmal einen
gewaltigen Chok erlitt, der alles durcheinanderwarf.

Zunächst entstand eine grosse Arbeitslosigkeit.
Die Annullierung von Bestellungen, der

Mangel an Rohmaterialien, die Geldknappheit
und die unsichere Situation, die ein einiger-
massen zuverlässiges Urteil über die Gestaltung
der nächsten Zukunft nicht gestattete, veranlassten
die Unternehmer zu mehr oder minder gelungenen
Vorstössen im Sinne der Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen. Abgesehen von der Reduktion

der normalen Arbeitszeit mit entsprechender
Lohnkürzung, wurden Stundenlohn- und Akkordabzüge,

Reduktionen der Zuschläge für auswärtige
Arbeit, Abschaffung der Zuschläge für Ueberzeit-

und Nachtarbeit vorgenommen, Ferienregle-
mente ausser Kraft gesetzt, die Zahlung von
Lohnentschädigung bei Militärdienst verweigert usw.

Vielfach gelang es der organisierten Arbeiterschaft,

trotz der verzweifelten Lage, entweder
die geplanten Verschlechterungen ganz
abzuwehren, oder sie doch auf ein bestimmtes Mass
zu beschränken.

Das war aber noch nicht alles. Es fanden auch
Lohnreduktionen auf indirektem Wege statt. Wo
Neueinstellungen oder Wiedereinstellungen von
Arbeitern erfolgten, versuchten viele Unternehmer,
niedrigere als die vor dem Krieg üblichen Anfangslöhne

zu bezahlen, trotzdem die Teuerung grosse
Fortschritte gemacht hatte. Sie beriefen sich
darauf, dass sie mit Verlust arbeiten mussten,
und Bestellungen nur angenommen hätten, um
die Arbeiter überhaupt beschäftigen zu können.
Ihre Jahresabschlüsse bewiesen nachher
allerdings meist das Gegenteil.

Auf das Drängen der Arbeiter musste sich
schliesslich auch der Bundesrat mit der Sache
befassen. Es wurde die grosse Notstandskommission

einberufen. Als Ergebnis von deren
Verhandlungen erschien ein Aufruf an die
Unternehmer, in dem gegen die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen Einspruch erhoben wurde.
Von einem Zwang, ein bestimmtes Lohneinkommen

zu garantieren, war natürlich keine Rede.
Der Bundesrat wagte es nicht, die « Freiheit» des
Dienstvertrages aufzuheben, wiewohl er im
übrigen die Freiheiten des Bürgers im <
Staatsinteresse » sehr beschränkte. Später kam dann die
Verordnung über die Bezahlung von 25 Prozent
Zuschlag für Nacht- und Sonntagsarbeit, die aber
eine halbe Massregel blieb, weil der Zuschlag
erst in Wirksamkeit treten musste, wenn die
gesetzliche elfstündige Arbeitszeit überschritten
wurde. Da es sich bei der Ueberzeitarbeit zum
grossen Teil um täglich nur ein bis zwei Stunden
handelte, nützte die Verordnung in allen diesen
Fällen nichts.

Schon vor dem Krieg mussten die Gewerkschaften

ihre Anstrengungen in erster Linie darauf
richten, die Löhne der Arbeiterschaft mit den
Preisen der Lebensmittel und Bedarfsartikel in
Einklang zu bringen. Diese Bestrebungen kamen,
wie oben gezeigt, mit Kriegsausbruch nicht nur
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